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Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer aktuellen Ausgabe steht das Dauerbrenner- 
Thema Immobilien im Mittelpunkt. Wir beschreiben 
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Gebäude-Abschreibung, 
beschäftigen uns mit der Frage der (steuerlich) optimalen 
Rechtsform für Vermietungsgesellschaften und den 
verschiedenen Wertermittlungsmethoden für Grundstücke 
für steuerliche Zwecke. 

Daneben berichtet Herr Schäfer über wesentliche Ände-
rungen GbR-Gesellschaften betreffend, die zum 1.1.2024 
in Kraft treten. 

Auch über weitere aktuelle Themen zum Jahreswechsel 
werden Sie informiert.

Ihr Maximilian Leucht

Bewertungsmethoden für 
Grundstücke in der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer
Einen wesentlichen Bestandteil von Planungen zur 
vorweggenommenen Erbfolge stellen Grundstücke dar.  
 Hierbei stellt sich häufig die Frage nach dem  
korrekten Wertansatz. 

 Maßgeblich für Erbschaft- und Schenkungsteuer- 
zwecke ist grundsätzlich immer der gemeine Wert  
der Immobilie.

Die Bewertung bebauter Grundstücke ist im Gegensatz dazu deutlich komplexer.  
Je nach Art des Gebäudes kommen laut Gesetz unterschiedliche Bewertungs-
methoden zum Einsatz.

Den Grundfall stellen hierbei unbebaute Grundstücke dar.  
 Die Grundstücksfläche wird dafür mit dem zum Bewertungsstichtag gültigen 
Bodenrichtwert multipliziert.  
 Daraus ergibt sich der bewertungsrechtliche Wert des Grundstücks.

Bewertungsmethoden bebauter Grundstücke

✔

✔

■   Einfamilienhäuser
■   Zweifamilienhäuser
■   Wohnungs- und Teileigentum

Vergleichswertverfahren
(alternativ, wenn keine Vergleichswerte  
vorliegen: Sachwertverfahren)

■   Mietwohngrundstücke Ertragswertverfahren

■   Geschäftsgrundstücke
■   Gemischt genutzte Grundstücke

Ertragswertverfahren
(alternativ, wenn keine örtlich üblichen  
Mieten vorliegen: Sachwertverfahren)

■   Sonstige bebaute Grundstücke Sachwertverfahren

Bewertung unbebauter Grundstücke

Bewertung bebauter Grundstücke
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800 m² x 1.000 € / m² = 800.000 € Der Grundstücksanteil wird wie ein unbebautes Grundstück  
bewertet.

1.000 €  x 12 Monate   
x 5 Wohnungen = 60.000 €

Für den Gebäudewert wird der Rohertrag (Miete abzgl. Bewirt-
schaftungskosten) zugrunde gelegt.

60.000 € – (800.000 € x 3,5%) = 32.000 € Davon wird die Bodenwertverzinsung, abhängig vom Liegen-
schaftszinssatz, abgezogen.

32.000 € x 24,55 = 785.600 € Der verbleibende Gebäudeertragswert wird auf die Restnutzungs-
dauer des Gebäudes hoch kapitalisiert. 

800.000 € + 785.600 € = 1.585.600 € Der Grundbesitzwert ist die Summe aus Grundstücks- und  
Gebäudewert.

800 m² x 1.000 € / m² = 800.000 € Der Grundstücksanteil wird wie ein unbebautes Grundstück bewertet.

100 m² x 5 x 1,55 = 775 m² Grundlage für den Gebäudesachwert ist die Bruttogrundfläche, die sich 
aus der Wohnfläche und einem festgelegten Faktor errechnet.

775 m² x 1.226 € / m² = 950.150 € Diese Bruttogrundfläche wird mit Regelherstellungs- 
kosten multipliziert.

950.150 € x 23 / 80 Jahre = 273.168 €
950.150 € – 273.168 € = 676.982 €

Dieser Wert wird um eine Alterswertminderung gekürzt  
(> Gebäudesachwert). 

800.000 € + 676.982 € = 1.476.982 € Vorläufiger Sachwert der Immobilie.

1.476.982 € x 1,4 = 2.067.774 € Der vorläufige Sachwert wird mit einem Sachwertfaktor multipliziert.

Sachwertverfahren    

Ertragswertverfahren    

Der Kapitalisierungsfaktor ist gesetzlich geregelt und hängt von Baujahr und Liegenschaftszinssatz ab. Der 
Liegenschaftszinssatz ist gesetzlich geregelt, vorrangig ist jedoch der Wert laut Gutachterausschuss zu verwenden.

Die Regelherstellungskosten sowie die Wertzahl sind gesetzlich geregelt, vorrangig sind jedoch Werte des 
Gutachterausschusses zu verwenden.

Erscheint der nach den obigen Bewertungsmethoden 
ermittelte Wert zu hoch, besteht die Möglichkeit, 
einen niedrigeren gemeinen Wert über die Erstellung 
eines Gutachtens nachzuweisen. Dieses Gutachten ist 
entweder vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss 
oder von einem zertifizierten Gutachter zu erstellen. 

Aus den beispielhaften Berechnungen geht deutlich 
hervor, dass sich für das gleiche Objekt je nach Bewer-
tungsmethode sehr unterschiedliche Werte ergeben 
können. Die Relation ist hierbei nicht allgemein 
übertragbar. Bei sehr hohen Mieten oder luxuriöser 
Ausstattung der Immobilie könnte beispielsweise auch 
das Ertragswertverfahren oder das Sachwertverfahren zu 
den höchsten Werten führen. 

 Es gibt jedoch kein Wahlrecht, nach welcher 
Methode ein Objekt bewertet wird, sondern dies ist 
allein von der tatsächlichen Gebäudeart abhängig. 

 Allerdings besteht die Möglichkeit, beispielsweise ein 
Mehrfamilienhaus in einzelne Eigentumswohnungen zu 
teilen, um vom Ertragswertverfahren ins Vergleichs-
wert- bzw. Sachwertverfahren zu wechseln. 

Nachweis eines niedrigeren gemeinen Werts

✘

✔

Vergleichswertverfahren    

5.000 € / m² x 100 m²  
x 5 Wohnungen = 2.500.000 €

Anhand der Wohnfläche und des Vergleichsfaktors wird der Wert  
der Wohnungen ermittelt.

20.000 € X 5 = 100.000 € Anhand der Anzahl der Stellplätze und des Vergleichsfaktors  
wird der Wert der Stellplätze ermittelt.

2.500.000 € + 100.000 € = 2.600.000 € Aus den einzelnen Werten ermittelt sich der gesamte  
Grundbesitzwert.

Die Vergleichsfaktoren werden vom Gutachterausschuss veröffentlicht und hängen meist von Lage und Baujahr des 
Objekts ab.

Wenn die Übertragung  
einer Immobilie geplant ist, 
empfiehlt es sich immer 
bereits vorab eine Bewer-
tung der Immobilie vorneh-
men zu lassen.

!

Beispiel:

■   Grundstücksfläche:  800 m²
■   5 Wohnungen à 100 m² mit je einem Stellplatz
■   Baujahr:  2000
■   Rohertrag pro Monat: 1.000 € pro Wohnung
■   Bodenrichtwert:  1.000 € / m²
■   Vergleichsfaktor:  5.000 € / m² Wohnfläche;  

  20.000 € / Stellplatz
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Steuersparmodell für  
Vermietungsunternehmen

✔

✔

Kapitalgesellschaft oder Option Personengesellschaft Personengesellschaft
Körperschaftsbesteuerung Thesaurierungsbesteuerung

nur Ertragssteuern

Mieteinnahmen Mieteinnahmen Mieteinnahmen

jährlich 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Steuern vor Ausschüttung 15.000,00 € 15,00 % 42.000,00 € 42,00 % 28.250,00 € 28,25 %

Ertrag nach Steuern  
vor Ausschüttung 85.000,00 € 58.000,00 € 71.750,00 €

Steuern auf Ausschüttung 21.250,00 € 21,25 % 0 € 0 % 17.937,50 € 17,94 %

Ertrag nach Gesamtsteuern 63.750,00 € 58.000,00 € 53.812,50 €

Steuerbelastung nach Ausschüttung 36.250,00 € 36,25 % 42.000,00 € 42,00 % 46.187,50 € 46,19 %

Ertragsübersicht

Gesamterträge vor Steuern 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

nach Steuer Thesaurierung 85.000,00 € 85,00 % 58.000,00 € 58,00 % 71.750,00 € 71,75 %

nach Steuer Ausschüttung 63.750,00 € 63,75 % 58.000,00 € 58,00 % 53.812,50 € 53,81%

Jährlicher Vorteil Körperschaftsbesteuerung ohne Reinvestition:

nach Thesaurierung 27.000,00 € 27,00 % 13.250,00 € 13,25 %

nach Ausschüttung 5.750,00 € 5,75 % 9.937,50 € 9,94 %

%%

%%
%%

Gewerbliche Unternehmen können hinsichtlich der 
Gewerbesteuer eine Kürzung des Ertrages um die Erträge, 
die auf die Vermietung und Verwaltung des eigenen 
Grundbesitzes entfallen, vornehmen.  
 Somit fällt für diese Vermietungserträge keine Gewer-
besteuer an.

 Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz 
vermieten, müssen daher keine Gewerbesteuer abführen.

 Dadurch kann sich für solche Unternehmen eine 
Steuerersparnis durch Rechtsformwahl einer Kapitalgesell-
schaft oder der Option zur Körperschaftsbesteuerung 
ergeben.

Vermietungsunternehmen, die in Form einer Personen-
gesellschaft als z. B. GmbH & Co. KG geführt werden, sind 
ertragsteuerlich wie folgt zu besteuern:

Besteuerung unabhängig von 

Entnahmen / Ausschüttungen 
■   Die Einnahmen aus Gewerbebetrieb werden den 

Gesellschaftern zugerechnet und mit deren persönlichen 
Einkommensteuersatz, z. B. 42 %, besteuert.

■   Hinsichtlich der Gewerbesteuer würde eine Anrech-
nung bis zu einem Hebesatz in Höhe von 400 % 
erfolgen. Insofern würde sich die gewerbesteuerliche 
Kürzung der Vermietungseinnahmen nicht auswirken.

Thesaurierungsbesteuerung

■   Die Personengesellschaft kann zur Thesaurierungs- 
besteuerung optieren.

■   Sofern die Erträge nicht entnommen werden, erfolgt 
eine Besteuerung von 28,25 %.

■   Dieselben um die Steuer gekürzten Erträge werden 
jedoch bei nachträglicher Entnahme nochmal mit 25 % 
besteuert, sodass die Gesamtbelastung dann sehr 
viel höher ist.

Option zur Körperschaftsbesteuerung 

(Formwechsel)
■   Dies gilt als Formwechsel mit entsprechenden steuer-

lichen Konsequenzen.

■   Ertragsteuerlich wird nun eine Körperschaftsteuer in 
Höhe von 15 % angesetzt. Aufgrund der gewerbesteuer-
lichen Kürzung ergibt sich keine Gewerbesteuer.  
  Sofern eine Ausschüttung erfolgt, werden die ausge-
schütteten Gewinne noch mit dem Kapitalertragsteuer-
satz von 25 % besteuert. Die Gesamtsteuerbelastung 
ist somit erheblich niedriger. 

Werden nicht ausgeschüttete Gewinne investiert,  
ist die Steuerersparnis noch höher. 

Beispiel: GmbH & Co. KG mit jährlich 100.000 EUR Mietertrag (Solidaritätszuschlag bleibt unberücksichtigt) 

!

1. 2. 3.

3.

3.

1. 2.
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Reform der GbR

Künftig wird die Rechtsfähigkeit der  
GbR gesetzlich geregelt mit der Folge, dass die 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts am Rechtsverkehr 
teilnehmen kann und selbst Vertragspartner sowie 
Träger von Rechten und Pflichten ist und klagen und 
Verklagte werden kann.  
 Dies war bisher nur durch die Rechtsprechung 
anerkannt.

Künftig kann eine GbR im Gesellschafts- 
register eingetragen werden.  

 Die Eintragung bedarf der notariellen Anmeldung.

Bei einer eingetragenen GbR gelten 
ähnliche Regelungen wie bei Gesellschaften,  

die im Handelsregister eingetragen sind (OHG, KG).  
 Die Vertretungsbefugnis ist z. B. nicht mehr durch 
Vorlage einer Vollmacht nachzuweisen, da sich diese 
aus dem Gesellschaftsregister ergibt.  
 Sofern Ihre GbR im Grundbuch als Eigentümer 
einer Immobilie eingetragen ist, muss diese Gesell-
schaft künftig auch im Gesellschaftsregister eingetra-
gen werden.  
 Dies gilt auch für eine bereits bestehende GbR.

Eine Eintragung ist nicht zwingend  
zum 01.01.2024 erforderlich, jedoch   

 spätestens wenn Verfügungen über Immobilien-
rechte erfolgen sollen oder  
 sich Änderungen im Bestand der Gesellschafter 
ergeben. 

Ist die Gesellschaft im Register einge-
tragen, muss sie sich als „eingetragene 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder 
„eGbR“ bezeichnen.  
 Im Falle einer Veräußerung der Gesellschaft kann 
der Name vom Erwerber fortgeführt werden.

Wollen Sie hingegen Immobilien für die 
GbR erwerben oder solche veräußern, muss 

die Gesellschaft mit der neuen Regelung zwingend 
im Gesellschaftsregister eingetragen werden.

Interessant ist auch, dass der Sitz der 
Gesellschaft (Verwaltungssitz) im Inland sein 

muss. Die Geschäftstätigkeit kann hiervon abwei-
chend auch im Ausland erfolgen.

Die eingetragene Gesellschaft (eGbR) 
kann nicht mehr in eine (nicht einge- 

tragene) Gesellschaft wechseln, ohne dass eine 
Liquidation erfolgt.  
 Ein Wechsel in eine andere im Handelsregister 
eingetragene Gesellschaft, wie eine OHG oder KG, 
ist ohne weiteres möglich.

Mit der Eintragung ist die Änderung 
auch bei einer etwa bestehenden Gewerbe-

anmeldung (nicht bei rein vermögensverwaltender 
GbR) anzuzeigen.

VERFALL VON URLAUBSANSPRÜCHEN

Zum 1. Januar 2024 treten nicht unerhebliche Änderungen für Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) in Kraft.

Auf einen Blick:

Wir hatten in unserem 
Beitrag im Heft 2/2019 auf 
die neue Rechtsprechung 
zum Verfall von Urlaubsan-
sprüchen hingewiesen.

Denken Sie bitte daran, Ihre Mitarbeiter konkret darauf hinzuweisen,

wieviel offener Urlaub noch besteht und  
dass der Urlaub am Jahresende oder in jedem Fall am 
Ende des Übertragungszeitraums (31. März) verfällt, 
wenn er nicht rechtzeitig beantragt und genommen wird.

Ohne einen solchen Hinweis verfallen die  
Urlaubsansprüche künftig nicht mehr;  
eine Verjährungsfrist beginnt nicht zu laufen.  
 Dies gilt auch für Mitarbeiter, die längere Zeit 
erkrankt sind und den Urlaub vorübergehend nicht 
nehmen können.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✘

✘

GbR eGbR

Keine Eintragung im Gesellschaftsregister Eintragung im Gesellschaftsregister

Gründung ohne Formalien notarielle Beglaubigung der Anmeldung

Rechtsformzusatz „GbR“ nicht zwingend Rechtsformzusatz „eGbR“ oder eingetragene Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts ist Pflicht

Name aller Gesellschafter sind anzugeben (Briefkopf, 
Verträge) Namensschutz auf den Sitz der Gesellschaft möglich

Nachweis der Vertretungsbefugnis durch Vollmacht oder 
Gesellschaftsvertrag

kein gesonderter Vertretungsnachweis, da aus Register 
ersichtlich

Neu
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PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

täglich  
in Euro

monatlich 
in Euro  

Frühstück 2,17 65,00 

Mittagessen 4,13 124,00 

Abendessen 4,13 124,00 

Unterkunft 278,00 

Sachbezugswerte 2024  
(voraussichtliche Werte)

monatlich  
in Euro

jährlich  
in Euro

Beitragsbemessungsgrenze  
Renten-, Arbeitslosenversicherung 7.550,00 90.600,00 

Beitragsbemessungsgrenze  
Kranken-, Pflegeversicherung 5.175,00 62.100,00 

Jahresarbeitsentgeltgrenze 
Kranken-, Pflegeversicherung 5.775,00 69.300,00 

Neue Rechengrößen in der  
Sozialversicherung 2024 (voraussichtliche Werte)

Sportliches 

Am 09.09.2023 fand das Spartan-Race in Zell am See statt. 
Treu unserem Motto „Gemeinsam schaffen wir jedes 
Hindernis“ ist unser Team wieder durch Schlamm und 
über Wände ins Ziel gekommen. 

Herzlich Willkommen!

Wir begrüßen 

Jessica Lindner als neue Auszubildende zur 
Steuerfachangestellten

und dürfen Ihnen Karina Henke vorstellen.  
Seit Mai 2023 unterstützt sie tatkräftig  
unser Buchhaltungsteam.

■  Denken Sie jetzt schon an die verpflichtende 

E-Rechnung ab 01.01.2025. 

■  Denken Sie vor allem an die revisionssichere 

Archivierung der elektronischen Rechnun-

gen, die Sie jetzt schon von Lieferanten 

bekommen!

 Die Lösung von der DATEV ist hierfür   

 „Unternehmen online“. 

Team Haubner, Schäfer & Partner

Gabriele Wöllmer
Karin Linnerer

Nach 5 Jahren 
endlich wieder 
Betriebsausflug   
– unsere Mitarbeiter  
machten ROM unsicher! 

Ausbildung 

Im März 2023 durften wir unsere Kanzlei in der 
Wirtschaftsschule Alpenland als Ausbildungsstätte 
für Steuerfachangestellte präsentieren. 

Zum Jahreswechsel

Sprechen Sie 

uns hierzu 

gerne an.

■  Für Arbeitgeber gilt bereits ab 1. Januar 2022 die 

elektronische Aufbewahrung bestimmter Unterlagen 

von ihrem Personal.  

Hierzu zählen z. B. Mitgliedsbescheinigungen von 

der Krankenkasse oder die Immatrikulationsbeschei-

nigung eines Werkstudenten. 

  Die „Digitale Personalakte“ ist hier die Antwort. 

■  Eine teilweise Befreiung zur elektronischen  

 Aufbewahrung ist auf Antrag bis 2026 möglich. 

■  Viele Arbeitgeber sind aber jetzt schon auf die   

 „Digitale Personalakte“ umgestiegen. !

✔
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzlei zeitung „ALLES WAS RECHT IST“ finden Sie  
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen / Unsere Kanzleizeitung 



KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner mbB
Eugen-Belz-Straße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de
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